
BayKiBiG: Art. 10 Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Art. 10  Auftrag zur Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen 
 
(1) 1Kindertageseinrichtungen bieten jedem einzelnen Kind vielfältige und entwicklungsangemessene 
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und Entwicklungschancen zu gewährleisten, 
Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration zu befähigen. 2Eine angemessene 
Bildung, Erziehung und Betreuung ist durch den Einsatz ausreichenden und qualifizierten Personals 
sicherzustellen.

(2) Die Kinder sollen entwicklungsangemessen an Entscheidungen zum Einrichtungsalltag und zur 
Gestaltung der Einrichtung beteiligt werden.


